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Bei diesem Preisblatt handelt es sich um eine Veröffentlichung der Höhe der Entgelte, die sich 
voraussichtlich auf Basis der für das Jahr 2026 geltenden Erlösobergrenze ergeben wird (§ 20 

Abs. 1 Satz 2 EnWG). Das Stadtwerk Tauberfranken weist darauf hin, dass eine Ermittlung und 
Veröffentlichung verbindlicher Netzentgelte für das Jahr 2026 gemäß § 20 Abs. 1 S. 1 EnWG 

wegen der zum 15.10.2025 noch nicht vollständigen Datengrundlage nicht möglich ist. 

Stattdessen erfolgt hiermit eine Veröffentlichung voraussichtlicher Netzentgelte im Sinne von 
§ 20 Abs. 1 Satz 2 EnWG. Daher behalten wir uns vor, abweichende verbindliche Netzentgelte 

zum 01.01.2026 nach den geltenden gesetzlichen und verordnungsrechtlichen Regelungen zu 
veröffentlichen. Ebenfalls behalten wir uns vor, die zum 15.10.2025 veröffentlichten 

Netzentgelte auch nach Vorliegen der vollständigen Datengrundlage unverändert 

beizubehalten und als die ab 01.01.2026 verbindlichen Entgelte zu veröffentlichen. Etwaige 
Differenzbeträge werden in diesem Falle über das Regulierungskonto verrechnet. 

 

Die Preisangaben im Fettdruck sind ohne Umsatzsteuer, die übrigen Preisangaben mit Umsatzsteuer (z. Zt. 

19 %) angegeben. Die Preise mit Umsatzsteuer sind gerundet. 

 

Vorbemerkung 

 

Das Netzentgelt setzt sich je Ausspeisepunkt aus den nachfolgend geregelten Bestandteilen für die Nutzung 

des Netzes der Stadtwerk Tauberfranken GmbH und der vorgelagerten Netze innerhalb des Marktgebiets bis 

zum virtuellen Handelspunkt zusammen. Dabei wird zwischen Ausspeisepunkten mit Leistungsmessung 

(RLM) und Ausspeisepunkten ohne Leistungsmessung (SLP) unterschieden. Die ausgewiesenen Preise 

verstehen sich zuzüglich der Konzessionsabgabe sowie der aktuell gültigen Umsatzsteuer. 

 

1. Entgelte für Kunden mit Leistungsmessung (RLM) 

 

1.1 Arbeitsentgelt 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abrechnungsformel für Preistabelle Arbeit

AP (netto) AP (brutto)

[ ct pro kWh] [ct pro kWh] Erläuterung der Formel

NEW [€ pro Jahr] Arbeitsentgelt

0,3081 0,3666 W [kWh] abzurechnende Arbeitsmenge

AP [ct pro kWh] Arbeitspreis

Arbeitspreis

NEW = W  x AP / 100
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1.2 Leistungsentgelt 

 

 
Der jährliche Sockelbetrag SBP wird mit gleichen monatlichen Abschlägen (1/12) abgerechnet.  

 

Die Zuordnung zu einer Preisstufe erfolgt zunächst vorläufig auf Basis der maximalen Leistung des letzten 

Abrechnungszeitraumes oder – bei erstmaliger Ausspeisung zu einem Letztverbraucher – auf Basis der 

angemessen geschätzten voraussichtlichen maximalen Leistung. Sollte die tatsächliche maximale Leistung in 

dem Jahr eine Zuordnung zu einer anderen Preisstufe erfordern, wird dies in der endgültigen 

Jahresabrechnung berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID-Nr. Untergrenze Obergrenze

Pmin Pmax SBP (netto) SBP (brutto) LP (netto) LP (brutto)

ab [kW] bis [kW] [€ pro a] [€ pro a] [€ pro kW] [€ pro kW]

1 0 750 348,66 414,91 20,37 24,24

2 751 3.000 1.580,84 1.881,20 18,73 22,28

3 3.001 16.898,16 20.108,81 13,62 16,21

Abrechnungsformel für Preistabelle Leistung Erläuterung der Formel

NEP [€ pro Jahr] Leistungsentgelt

P [kW] abzurechnende Jahreshöchstleistung

LP [€ pro kW] Leistungspreis

SBP [€ pro Jahr] Sockelbetrag

Abrechnungsformel Netzentgelt (Summe)

NEKmL [€ pro Jahr] Summe Netzentgelte Arbeit und Leistung

NEW [€ pro Jahr] Arbeitsentgelt

NEP [€ pro Jahr] Leistungsentgelt

Jahreshöchstleistung
Sockelbetrag Leistungspreis 

NEP = P x LP + SBP

NEKmL = NEW + NEP
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2. Entgelte für Kunden ohne Leistungsmessung (SLP) 

 

Die Zuordnung zu einer Preisstufe erfolgt zunächst vorläufig auf Basis der letzten gemessenen oder – bei 

erstmaliger Ausspeisung zu einem Letztverbraucher – auf Basis der angemessen geschätzten 

voraussichtlichen Jahresmenge. Sollte der tatsächliche Verbrauch eine Zuordnung zu einer anderen 

Preisstufe erfordern, wird dies in der endgültigen Jahresabrechnung berücksichtigt (Bestpreisabrechnung). 

Die Preisstufen sowie deren Grund- und spezifische Arbeitspreise ergeben sich aus folgender Tabelle: 

 

 

 
 

 

 

3. Entgelte für Messstellenbetrieb und Messvorgang 

 

 
 

Untergrenze Obergrenze

Wmin Wmax GP (netto) GP (brutto) AP (netto) AP (brutto)

ab [kWh] bis [kWh] [€ pro Monat] [€ pro Monat] [ct pro kWh] [ct pro kWh]

0 10.000 2,55        3,03            1,7493            2,0817    

10.001 25.000 3,79        4,51            1,5993            1,9032    

25.001 50.000 6,43        7,65            1,4730            1,7529    

50.001 500.000 17,99      21,41           1,1956            1,4227    

500.001 1.500.000 115,84    137,85         0,9607            1,1432    

Abrechnungsformel für Preistabelle Erläuterung der Formel

NEKoL [€ pro Jahr] Arbeitsentgelt

W [kWh] abzurechnende Arbeitsmenge

GP [€ pro Monat] Grundpreis entsprechend Mengenstufe

AP [ct pro kWh] Arbeitspreis entsprechend Mengenstufe

Grundpreis Arbeitspreis

SLP3

Jahresverbrauchsmenge

ID-Nr.

SLP4

SLP5

SLP1

SLP2

NEKoL = W x AP / 100 + GP x 12

Zähler Jahrespreis Jahrespreis
Messstellen-

betrieb

Messstellen-

betrieb

Mess-

vorgang

Mess-

vorgang

(gesamt 

netto)

(gesamt 

brutto)
(netto) (brutto) (netto) (brutto)

[€ pro Jahr] [€ pro Jahr] [€ pro Jahr] [€ pro Jahr] [€ pro Jahr] [€ pro Jahr]

G2,5 bis G6 194,50      231,46      12,00        14,28        182,50       217,18      

G10 bis G25 203,50      242,17      21,00        24,99        182,50       217,18      

G40 bis G100 342,50      407,58      160,00      190,40      182,50       217,18      

 größer G100 482,50      574,18      300,00      357,00      182,50       217,18      

HD Zähler 1.732,50   2.061,68    1.550,00   1.844,50   182,50       217,18      

Zusatzausstattung

Mengenumwerter 600,00      714,00      600,00      714,00      

Fernauslesung/Modem 50,00        59,50        50,00        59,50        

Ausspeisepunkte

mit Leistungsmessung (RLM)
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Das jährliche Messentgelt für den Messstellenbetrieb und den Messvorgang richtet sich nach der Art des 

Ausspeisepunktes (i.d.R. lastganggemessen mit 2x täglicher Auslesung (RLM) oder nicht-leistungsgemessen 

mit jährlicher Ablesung (SLP)), der Größe des Zählers sowie der zusätzlichen Ausstattung der Messstelle. 

Zudem unterscheidet sich das Entgelt für den Messvorgang nach der Häufigkeit der Auslesefrequenz und 

zudem bei stündlicher Auslesung nach der Art der vor Ort vorhandenen Fernauslesetechnik. Die 

Datenweitergabe bzw. der Datenversand erfolgt jeweils zeitnah nach der Auslesung der Daten (Preise auf 

Anfrage). 

 

Der Jahrespreis für den Messstellenbetrieb und die Messdienstleistung wird mit gleichen monatlichen 

Abschlägen (1/12) abgerechnet. 

 

Bei SLP-Entnahmestellen ist im Regelfall nur ein Messvorgang pro Jahr vorgesehen. Nach Kundenwunsch 

kann der Messvorgang halbjährlich, vierteljährlich oder monatlich erfolgen. Der Kundenwunsch zum 

abweichenden Messvorgang ist dem Stadtwerk Tauberfranken GmbH in Schriftform mitzuteilen. Die zu 

entrichtenden Entgelte sind der folgenden Tabelle zu entnehmen. 

 

Zeitraumbezogene Kosten für den Messvorgang bei SLP-Entnahmestellen: 

 

monatlich vierteljährlich halbjährlich jährlich 

[€ pro Jahr netto] [€ pro Jahr netto] [€ pro Jahr netto] [€ pro Jahr netto] 

28,80 9,60 4,80 2,40 

 

Preise für Sonderleistungen mit abweichender Auslesefrequenz erhalten Sie auf Anfrage. 

 

Die Grundausstattung für Ausspeisepunkte mit registrierender Leistungsmessung (RLM) besteht aus 

 

• Zähler 

• Messwertregistriergerät 

• Zählerfernauslesung/Modem 

 

 

 

Zähler
Messstellen-

betrieb

Messstellen-

betrieb

Jährlicher 

Mess-

vorgang

Mess-

vorgang

(gesamt 

netto)

(gesamt 

brutto)
(netto) (brutto) (netto) (brutto)

[€ pro Jahr] [€ pro Jahr] [€ pro Jahr] [€ pro Jahr] [€ pro Jahr] [€ pro Jahr]

G2,5 bis G6 14,40        17,14        12,00        14,28        2,40           2,86          

G10 bis G25 23,40        27,85        21,00        24,99        2,40           2,86          

G40 bis G100 162,40      193,26      160,00      190,40      2,40           2,86          

 größer G100 302,40      359,86      300,00      357,00      2,40           2,86          

Zusatzausstattung  Preise für Zusatzaustattung bei SLP Ausspeisestellen siehe unten! 

Ausspeisepunkte

ohne Leistungsmessung (SLP)

Jahrespreis
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Auf schriftlichen Wunsch des Lieferanten können z. B. folgende Geräte bei Ausspeisepunkte ohne Leistungs-

messung (SLP) installiert werden: 

 

• Modem 

• Messwertregistriergerät 

• Mengenumwerter (MEUW) 

 

Dafür werden folgende Preise in Rechnung gestellt: 

 

Zusatzgeräte Kosten 

Modem 240,00 €/a 

Messwertregistriergerät 320,00 €/a 

Mengenumwerter (> 100 mbar bzw. ab Zähler > G 400 ) 840,52 €/a 

 

4. Konzessionsabgabe 

 

Die Konzessionsabgabe wird gemäß des in der Konzessionsabgabenverordnung genannten Satzes für jede 

aus dem Netz des Netzbetreibers gelieferte Kilowattstunde dem Netzzugangsentgelt hinzugerechnet, sofern 

sich nicht aus dem Konzessionsvertrag, in dessen Geltungsbereich der Ausspeisepunkt liegt, oder aus der 

Konzessionsabgabenverordnung in ihrer jeweils geltenden Fassung etwas anderes ergibt. Dabei gelten für 

das Netzgebiet die KA-Sätze nach der Gemeindeklasse „bis 25.000 Einwohner“. 

 

5. Kommunalrabatt 

 

Für den im Niederdruck abgerechneten Eigenverbrauch von Konzessionsgemeinden gewähren wir gemäß 

Konzessionsabgabenverordnung (KAV) § 3 Abs. 1 Nr. 1 einen Kommunalrabatt in Höhe von 10 %. 

 


